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Beschluss 5-0-5-2-1  
21. Oktober 2021 DT 

Anpassung des Anhangs zu Art. 12ter der Interkantonalen 
Vereinbarung über die Anerkennung von Ausbildungsab-
schlüssen (IKV) 

1. Ausgangslage 
Gemäss Art. 12ter der IKV führt die GDK ein Register der Gesundheitsfachpersonen (NAREG). Die dort zu 
erfassenden Gesundheitsfachpersonen sind in einem Anhang zu Art. 12ter IKV aufgeführt, über dessen 
Anpassungen der Vorstand der GDK bestimmt.  

Mit Beschluss vom 24. Oktober 2013 legte der Vorstand der GDK fest, dass zur Vermeidung von Lücken 
bis zum allfälligen Inkrafttreten des Bundesgesetzes über die Gesundheitsberufe (GesBG), das die Ge-
sundheitsberufe auf Fachhochschulstufe regelt, und dem Aufbau des entsprechenden Registers (Gesund-
heitsberuferegister, GesReg) auch Gesundheitsfachpersonen mit einem Fachhochschul-Abschluss im 
NAREG erfasst werden sollten.  

2. Beurteilung 
Das GesBG sowie das Ausführungsrecht dazu sind am 1. Februar 2020 in Kraft getreten. Das GesReg 
enthält die Daten zu den Personen der Gesundheitsberufe nach Art. 2 Abs. 1 GesBG (Pflegefachfrau/Pfle-
gefachmann, Physiotherapeut/in, Ergotherapeut/in, Hebamme, Ernährungsberater/in, Optometrist/in, Os-
teopath/in). Zudem werden Inhaberinnen und Inhaber einer kantonalen Bewilligung für die Berufsaus-
übung in eigener fachlicher Verantwortung nach Art. 34 Abs. 1 GesBG (Übergangsbestimmung) im Ges-
Reg erfasst. Die entsprechende Verordnung über das GesReg (Registerverordnung GesBG) ist ebenfalls 
am 1. Februar 2020 in Kraft getreten.  

Das NAREG enthält derzeit auch Angaben zu Inhaberinnen und Inhabern mit Bildungsabschlüssen ge-
mäss GesBG, die künftig im GesReg enthalten sein werden (vgl. Art. 24 Abs. 1 Bst. a GesBG). Da der 
Aufbau des GesReg und die Migration der entsprechenden Daten aus dem NAREG eine gewisse Zeit 
beanspruchen, hat die Öffentlichkeit nicht bereits zum Zeitpunkt der Inkraftsetzung der Registerverordnung 
GesBG Zugang zum GesReg erhalten. Ein entsprechender Zugang wird erst gewährt, wenn das GesReg 
hinreichend vollständig ist, um so eine transparente und aktuelle Information der Öffentlichkeit zu gewähr-
leisten. Dies wird gemäss Art. 22 Registerverordnung GesBG spätestens zwei Jahre nach Inkrafttreten 
der Registerverordnung GesBG, also am 1. Februar 2022, der Fall sein. 

Auf diesen Zeitpunkt hin ist daher der Anhang zu Art. 12ter Abs. 1 IKV zu bereinigen und auf das GesReg 
abzustimmen. Künftig soll das NAREG nur noch Angaben zu Inhaberinnen und Inhabern von Bildungsab-
schlüssen umfassen, die nicht im GesReg registriert werden, sowie Angaben zu Personen mit Bildungs-
abschlüssen gemäss Art. 8 bis Art. 14 der Gesundheitsberufeanerkennungsverordnung (SR 811.214), die 
über keine Berufsausübungsbewilligung verfügen und damit nicht im GesReg erfasst werden. 
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Beschluss 

Der Vorstand der GDK beschliesst: 

1. Der beiliegende Anhang zu Art. 12ter IKV wird genehmigt. 
2. Der Anhang tritt mit Wirkung auf den 1. Februar 2022 in Kraft.  
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